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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin Mag. Richterin über die Beschwerden
vom 19.4.2013 des Bf, adresse vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Robert Mayrhofer
und Dr. Johann Köpplinger, Kapuzinerberg 2, 4910 Ried im Innkreis gegen die Bescheide
des Finanzamtes FA vom 15.03.2013, betreffend Normverbrauchsabgabe 11/2008 sowie
KFZSt 1-12/2009, 1-12/2010, 1-12/2011 und 1-12/2012, St. Nr. 0000 zu Recht erkannt:

Den Beschwerden wird stattgegeben.

Die Bescheide werden ersatzlos aufgehoben.

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

 

Entscheidungsgründe

1.   Sachverhalt:

Der Beschwerdeführer (in der Folge Bf.) ist deutscher Staatsbürger und bewohnt eine
Wohnung in D. (Deutschland). Seit 2008 arbeitet er in Österreich und hat in der Nähe
seiner Arbeitsstelle in Österreich eine Wohnung als Hauptwohnsitz angemietet. Er wohnte
mit Frau X. (Lebensgefährtin bzw. nunmehr Ex-Lebensgefährtin) und deren Sohn in
der angemieteten Wohnung. Der Bf. pendelt zwischen seiner Arbeitsstelle/Wohnung in
Österreich und seiner Wohnung in Deutschland. Das Haus, in dem sich seine Wohnung in
D. befindet, wurde ihm im Jahr 2012 von seiner Mutter geschenkt. Mitte 2013 wurde das
Arbeitsverhältnis und das Mietverhältnis des Bf. in Österreich beendet. Der Bf. kehrte nach
Deutschland zurück.

2. Beweiswürdigung:

Dieser Sachverhalt ergibt sich aus dem Einkommensteuerakt sowie den im Akt liegenden
Unterlagen und dem Ermittlungsergebnis des BFG.

3. Rechtslage und Erwägungen:

A)  Zur Zuständigkeit des Bundesfinanzgerichtes:
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Mit BGBl I 51/2012 wurde im Rahmen der Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit mit
1. Jänner 2014 das Bundesfinanzgericht eingerichtet und der bisher als Abgabenbehörde
zweiter Instanz fungierende Unabhängige Finanzsenat per 31.12.2013 aufgelöst. Die
Zuständigkeit zur Weiterführung der mit Ablauf des 31.12.2013 bei dieser Behörde
anhängigen Verfahren ging auf das Bundesfinanzgericht über. Zu diesem Zeitpunkt beim
Unabhängigen Finanzsenat anhängige Berufungen sind gemäß § 323 Abs. 38 BAO idF
BGBl I 14/2013 nunmehr vom Bundesfinanzgericht als Beschwerden im Sinne des Art 130
Abs. 1 B-VG zu erledigen.

Auch die gegenständlichen Berufungen waren daher als Beschwerden zu behandeln und
oblag die Entscheidung darüber dem Bundesfinanzgericht.

B) Rechtsgrundlagen:

Nach § 1 NoVAG 1991 unterliegt der Normverbrauchsabgabe (NoVA) unter anderem
auch die Verwendung eines Fahrzeuges im Inland, wenn es nach dem Kraftfahrgesetz
zuzulassen wäre.

Gemäß § 1 Z 3 Normverbrauchsabgabegesetz BGBl 1991/695 idF BGBl. I 1999/122
(NoVAG) unterliegt der Normverbrauchsabgabe die erstmalige Zulassung von
Kraftfahrzeugen zum Verkehr im Inland, ausgenommen von Vorführkraftfahrzeugen,
sofern die Steuerpflicht nicht bereits nach § 1 Z 1 und Z 2 NoVAG eingetreten ist oder
nach Eintreten der Steuerpflicht eine Vergütung nach § 12 Abs. 1 NoVAG erfolgt ist.
Als erstmalige Zulassung gilt auch die Zulassung eines Fahrzeuges, das bereits im
Inland zugelassen war, aber nicht der Normverbrauchsabgabe unterlag oder befreit war
sowie die Verwendung eines Fahrzeuges im Inland, wenn es nach dem Kraftfahrgesetz
zuzulassen wäre, ausgenommen, es wird ein Nachweis über die Entrichtung der
Normverbrauchsabgabe erbracht.

Gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992 (KfzStG) unterliegen der
Kraftfahrzeugsteuer Kraftfahrzeuge, die auf Straßen mit öffentlichem Verkehr im Inland
ohne kraftfahrrechtlich erforderliche Zulassung verwendet werden (widerrechtliche
Verwendung).

Gemäß § 36 Kraftfahrgesetz KFG dürfen Kraftfahrzeuge unbeschadet der Bestimmungen
u.a. des § 82 KFG über die Verwendung von Kraftfahrzeugen mit ausländischem
Kennzeichen auf Straßen mit öffentlichem Verkehr nur verwendet werden, wenn sie
zum Verkehr zugelassen sind (§§ 37 bis 39 KFG) oder mit ihnen bewilligte Probe- oder
Überstellungsfahrten (§§ 45 und 46 KFG) durchgeführt werden und sie weitere hier nicht
interessierende Voraussetzungen erfüllen.

Gemäß § 79 Kraftfahrgesetz 1967 ( KFG) ist das Verwenden von Kraftfahrzeugen mit
ausländischem Kennzeichen, die keinen dauernden Standort im Bundesgebiet haben,
auf Straßen mit öffentlichem Verkehr unbeschadet zollrechtlicher und gewerberechtlicher
Vorschriften nur zulässig, wenn die Fahrzeuge vor nicht länger als einem Jahr in das
Bundesgebiet eingebracht wurden und wenn die Vorschriften der §§ 62, 82 und 86 KFG
eingehalten werden.
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Gemäß § 82 Abs. 8 Kraftfahrgesetz 1967 (KFG) in der Fassung des zweiten
Abgabenänderungsgesetztes 2002, BGBl. I Nr. 132 (2. AbgÄG 2002), sind Fahrzeuge
mit ausländischem Kennzeichen, die von Personen mit Hauptwohnsitz oder Sitz im
Inland in das Bundesgebiet eingebracht oder in diesem verwendet werden, bis zum
Gegenbeweis als Fahrzeuge mit dauerndem Standort im Inland anzusehen. Die
Verwendung solcher Fahrzeuge ohne Zulassung gemäß § 37 KFG ist nur während eines
Monates ab der Einbringung in das Bundesgebiet zulässig. Nach Ablauf dieser Frist
sind der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln der Behörde, in deren örtlichen
Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet, abzuliefern. Wenn glaubhaft gemacht
wird, dass innerhalb dieses Monats die inländische Zulassung nicht vorgenommen
werden konnte, darf das Fahrzeug ein weiteres Monat verwendet werden. Danach
sind der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln der Behörde, in deren örtlichen
Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet, abzuliefern. Die Ablieferung begründet
keinen Anspruch auf Entschädigung.

Mit dem Erkenntnis VwGH 21.11.2013, 2011/16/0221, hat der Verwaltungsgerichtshof
entschieden, dass die Einbringung in das Bundesgebiet gemäß § 82 Abs. 8 KFG der
Einbringung gemäß § 79 KFG entspreche und die Monatsfrist bis zur erforderlichen
inländischen Zulassung mit jeder Verbringung des Fahrzeugs ins Ausland oder in das
übrige Gemeinschaftsgebiet neu zu laufen beginne.

Die Entscheidung, dass die Monatsfrist des § 82 Abs. 8 KFG mit jeder Verbringung
ins Ausland unterbrochen wird, hat der VwGH mit Erkenntnis vom 25.04.2016,
2015/16/0031 bestätigt.

Insoweit davon auszugehen ist, dass ein Fahrzeug regelmäßig monatlich in das
Ausland ausgebracht wird, beginnt die Monatsfrist immer wieder neu zu laufen und
es entsteht keine Zulassungsverpflichtung im Inland. Solche Fahrzeuge "wären somit
nicht zuzulassen" iSd NoVAG bzw werden sie nicht "ohne die erforderliche (inländische)
Zulassung" iSd KFZStG im Inland verwendet.

In derartigen Fällen liegt somit niemals eine widerrechtliche Verwendung, an die die
Steuerpflicht nach dem NoVAG 1991 bzw. dem KFZStG 1992 anknüpft, vor. Es kann
somit dahin gestellt bleiben, wer Verwender des Fahrzeuges ist und wo der Standort des
Fahrzeuges ist (in derartigen Fällen kann auch nie § 79 KFG 1967 greifen). Mittelpunkt
der Lebensinteressen des Verwenders bzw. dessen Sitz oder eine mögliche Widerlegung
einer Standortvermutung sind ohne Belang. 

Die in Reaktion auf das Erkenntnis vom 21.11.2013, 2011/16/0221 mit BGBl I 2014/26
erfolgte, am 23.4.2014 kundgemachte und rückwirkend bis 14.8.2002 in Kraft getretene
Änderung des § 82 Abs. 8 KFG dahingehend, dass nur die erstmalige Einbringung eines
Kraftfahrzeuges in das Bundesgebiet die einmonatige Frist auslöst, innerhalb derer ein
Verwenden eines Kraftfahrzeuges auf Straßen mit öffentlichem Verkehr ohne Zulassung
zulässig ist, ist hinsichtlich ihrer Rückwirkungsanordnung vom Verfassungsgerichtshof mit
Erkenntnis vom 02.12.2014, G 72/2014 als verfassungswidrig aufgehoben worden. 
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Damit ist die mit BGBl I 2014/26 erfolgte Novellierung des § 82 Abs. 8 KFG 1967 erst
am 24.04.2014 in Kraft getreten und ist im Beschwerdefall die Monatsfrist des § 82
Abs. 8 KFG 1967 im Sinne der vor zitierten Erkenntnisse des VwGH als unterbrechbar
zu verstehen. Der durch das BGBl I 2014/26 eingefügte Satz ("Eine vorübergehende
Verbringung aus dem Bundesgebiet unterbricht diese Frist nicht.") ist somit erst auf
Sachverhalte anzuwenden, die nach dem 23.4.2014 verwirklicht wurden.  

Damit ist im Beschwerdefall der § 82 Abs. 8 KFG in der Fassung des 2. AbgÄG 2002
anzuwenden und im Sinne der vor zitierten Erkenntnisse des VwGH zu verstehen.

Bei Selbstberechnungsangaben wie die Kraftfahrzeugsteuer und die
Normverbrauchsabgabe ist eine Festsetzung der Abgabe durch die Behörde gemäß
§ 201 BAO nur zulässig, wenn der Abgabepflichtige, obwohl er dazu verpflichtet wäre,
keine oder eine unrichtige Selbstberechnung einreicht. Ist der Abgabepflichtige mangels
Entstehen einer Steuerpflicht zu keiner Selbstberechnung verpflichtet, darf auch keine
Festsetzung durch die Behörde erfolgen.

C. Rechtliche Erwägungen:

Standortvermutung:

Aufgrund seines Hauptwohnsitzes in Österreich, war gemäß § 82 Abs. 8. KFG zu
vermuten, dass sich der dauernde Standort des KFZ im Inland befand.

Monatsfrist:

Im Falle des dauernden Standorts des KFZ im Inland durfte der Bf. dieses ohne Zulassung
nur während eines Monats ab der Einbringung in das Bundesgebiet verwenden. Wie
oben ausgeführt, wird diese Monatsfrist durch jede Verbringung des KFZ ins Ausland
unterbrochen und beginnt mit jeder Wiedereinbringung wieder neu zu laufen.

Ob die gemäß § 82 Abs. 8 KFG zulässige Verwendung des KFZ während eines Monates
ab der jeweiligen Einbringung in das Inland im Streitzeitraum jemals überschritten wurde
oder nicht, ist eine Tatfrage, die das Bundesfinanzgericht in freier Beweiswürdigung
zu entscheiden hat. Dabei hat das Gericht unter sorgfältiger Berücksichtigung des
Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob
eine Tatsache als erwiesen anzunehmen ist oder nicht (§ 167 Abs. 2 BAO). Nach der
ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes genügt es dabei, von mehreren
Möglichkeiten jene als erwiesen anzunehmen, die gegenüber allen Möglichkeiten eine
überragende Wahrscheinlichkeit oder gar die Gewissheit für sich hat und alle anderen
Möglichkeiten absolut oder mit Wahrscheinlichkeit ausschließt  oder zumindest  weniger
wahrscheinlich erscheinen lässt (VwGH 20.7.2011, 2009/17/0123).

Dass der Bf., zumindest einmal monatlich nach Deutschland gefahren ist bzw. regelmäßig
zwischen Deutschland und Österreich pendelt, ergibt sich aus der im Akt liegenden
schriftlichen Zeugenaussage der Frau Kristin X., und den Erklärungen der Ria S.,
Mutter, und S.B., dem Inhaber einer Autoreparaturwerkstatt in D.. Diese Aussagen
wurden vom Finanzamt offenbar nicht in Zweifel gezogen. Der enge Kontakt zu seinen
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Verwandten in Deutschland ergibt sich übrigens auch daraus, dass ihm im Jahr 2012 das
Haus von der Mutter geschenkt wurde. Darüber hinaus darf auch nicht übersehen werden,
dass das Arbeitsverhältnis und das Mietverhältnis im Jahr 2013 geendet haben und der Bf.
wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist.

Zudem kann auch laut den im Akt liegenden Rechnungen der Firma R. anhand der
aufgezeichneten Kilometerstände geschlossen werden, dass das Fahrzeug vom
Bf. zumindest einmal im Monat für Fahrten nach Deutschland verwendet wurde.
Feststellungen, dass das Fahrzeug vom Bf. nur für Fahrten in Österreich (also ohne
Verbringung des KFZ nach Deutschland) verwendet wurde bzw. konkret in welchem
Ausmaß, gibt es nicht.

Konkrete Anhaltspunkte, die für die Erfüllung der Monatsfrist im Streitzeitraum sprechen
würden, liegen im Beschwerdefall jedenfalls nicht vor und wurden von der zuständigen
Sachbearbeiterin des Finanzamtes auch nicht im Detail dargelegt bzw. aufgezeigt.

Ohne solche Anhaltspunkte, die auch sichere Aussagen über den Zeitpunkt der
erstmaligen Überschreitung der Monatsfrist zuließen, ist eine gegenteilige Annahme aber
nicht vertretbar. Das Finanzamt hat nämlich keine Feststellungen getroffen oder Beweise
vorgelegt, die der hier vorgenommenen Beweiswürdigung widersprechen würden.

In diesem Sinne gelangt das  Bundesfinanzgericht zum Ergebnis, dass im Beschwerdefall
die Monatsfrist regelmäßig unterbrochen wurde und daher im Streitzeitraum keine über
einen Monat hinausgehende Verwendung des KFZ im Inland erfolgt ist.

Daher lag im Beschwerdefall schon mangels Überschreitens der Monatsfrist keine
widerrechtliche Verwendung des KFZ im Sinne des § 82 Abs. 8 KFG vor und
bestand daher im Streitzeitraum weder eine Normverbrauchsabgabepflicht noch eine
Kraftfahrzeugsteuerpflicht.

Auf die Frage, ob dem Bf. der Gegenbeweis zur Standortvermutung gemäß § 82 Abs. 8
KFG gelungen ist, war daher nicht mehr einzugehen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

5. Zulässigkeit einer Revision:

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie
von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt,
insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-
hofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der
bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet
wird.

Die dieser Entscheidung zugrundeliegende maßgebliche Rechtsfrage, ob die Monatsfrist
des § 82 Abs. 8 KFG unterbrechbar ist oder nicht, ist durch die in der Entscheidung
zitierten Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshof geklärt.
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Insoweit die Entscheidung auf Beweiswürdigung beruht, liegen keine Rechtsfragen,
sondern Sachverhaltsfragen vor, die einer ordentlichen Revision grundsätzlich nicht
zugänglich sind. Eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist daher nicht
zulässig.

 

 

Linz, am 22. März 2017

 


